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1. TURN-/SPORTHALLEN (inkl. Sportplatz- und Duschenbenützung) 
 
 
 
1.1 DAUERNDE BENÜTZUNG:    Montag bis Samstag (17.00-22.30 Uhr) 
 

Für die Ortsvereine und deren Jugendgruppen sowie die örtlichen Jugendorganisationen ist die 
Benützung während der obigen Zeit im Sinne einer Unterstützung für aktive Jugendarbeit gebüh-
renfrei. 

 
 
 
1.2 DAUERNDE BENÜTZUNG:    Montag bis Samstag (17.00-22.30) ca. 40 Benützungen pro Jahr 

 
1 Jahresstunde für auswärtige Vereine Fr. 500.-- 

 
 
 
1.3  EINMALIGE/UNREGELMÄSSIGE BENÜTZUNGEN UND WOCHENENDBENÜTZUNG 

 
für Wettkämpfe, Turniere, Kurse, Wochenendtraining usw.  

 
Belegung  ½ Tag 1 Tag 

1 Halle a) Ortsvereine kostenlos kostenlos 

1 Halle b) Auswärtige Fr. 100.-- Fr. 150.-- 

 
 
 
1.4 FESTVERANSTALTUNGEN / ÜBRIGE ANLÄSSE FÜR ORTSVEREINE 

 
soweit diese nicht anderweitig (Aula etc.) durchgeführt werden können. 

 
Grundtarif pro Halle 
und Belegung 

mit Eintritt 
oder Konsumation 

mit Eintritt 
und Konsumation 

½ Tag oder Abend Fr. 250.-- Fr. 400.-- 

 
 
 
1.5 ZUSÄTZLICH GERÄTERAUM 

 
für Buffets oder andere Zwecke: Fr. 150.-- 

 
 
 
1.6  Für Ortsvereine mit Mitbeteiligung anderer Organisationen (Kantonalverband, Private, usw.) wird 

ein Zuschlag von 25 % auf die Tarife gemäss Ziffer 1.4 erhoben.  
 
 
 
1.7 Für auswärtige Vereine und Organisationen wird ein Zuschlag von 100 % auf die Tarife gemäss 

Ziffer 1.4 erhoben. 
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2. KUNSTRASENPLATZ 
 
 

 ½ Tag (max. 4 Std.) 1 Tag 

Ortsvereine kostenlos kostenlos 

Auswärtige Fr. 200.-- Fr. 500.-- 

 
In diesen Tarifen für Auswärtige ist die Benützung beider Garderoben und Duschen inbegriffen. 
Ohne Benützung dieser Einrichtungen reduzieren sich die Tarife um 50 %. 

 
 
 
 
3. SCHWIMMBAD 
 
 

Benützende 10er Abo 

Wohnsitz Schattdorf Fr. 30.-- 

Auswärtige Fr. 40.-- 

 
 
 
 
4. AULA 
 
 
 
4.1 FESTVERANSTALTUNGEN / THEATER / KONZERTE / TAGUNGEN 
 

Pro Aufführung 
 
 

 
Belegung 

ohne Eintritt 
oder Konsumation 

mit Eintritt 
oder Konsumation 

Ortsvereine Fr. 100.--  Fr. 180.-- (TGS) 

Private, Firmen mit 
Wohnsitz Schattdorf 

 
Fr. 180.-- 

 
Fr. 320.-- 

Auswärtige Fr. 500.-- Fr. 750.-- 

 
 
 
4.2 Bei Theater, Konzert oder ähnlichen Veranstaltungen sind die Proben im Tarif inbegriffen. 
 
 
 
4.3 Benützung Geschirrspüler Kleinküche (Office) Fr. 100.-- 

 Benützung Klapptische (Festbestuhlung) komplett Fr. 100.-- 
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5. ÜBRIGE RÄUME 
 

- Schulsuppenküche / Schulküche pro Benützung Fr. 40.-- 
- Schul- oder Musikzimmer  pro Benützung Fr. 50.-- 

 
Bei mehrmaligen Benützungen in begründeten Ausnahmefällen legt der Schulrat die 
Benützungsgebühr von Fall zu Fall fest. 
 
Zuschlag für auswärtige Vereine / Organisationen 25 %. 

 
 
 
 
6. SONDERREGELUNGEN 
 

Für spezielle Anlässe oder für die Benützung von Räumlichkeiten und Anlagen, die diese Tarif-
ordnung nicht regelt (Lager, Schutzräume etc.), setzt der Schulrat die Benützungsgebühr von 
Fall zu Fall fest. Für die Musikschule Uri ist die Benützung aller Lokalitäten im Rahmen der 
normalen Übungs- und Vortragstätigkeit kostenlos. 

 
 
 
 
7. GEBÜHREN BEI JUBILÄEN VON ORTSVEREINEN 
 

Den Ortsvereinen wird für die eigentliche Jubiläumsfeier bei Jubiläen von 25, 50, 75, 100 Jah-
ren, usw. (Zeitraum von 25 Jahren) die Benützungsgebühr erlassen. Für die Kehrichtentsor-
gung hat wie bei allen anderen Anlässen der Veranstalter aufzukommen. 

 
 
 
Diese Tarifordnung tritt auf den 1. Januar 2007 in Kraft. 
 
 
 

Schulrat und Gemeinderat Schattdorf 
 


